
Stadt Eschweiler            Protokolldatum:09.12.2005 
 
 
Niederschrift 
 
über die Sitzung des Sozial- und Seniorenausschusses  der Stadt Eschweiler am 22.11.05 
im Rathaus, Rathausplatz 1, Raum 7 um 17.30 Uhr. 
 
Anwesend waren 
 

a) Ratsmitglieder 
SPD:  
Agnes Zollorsch, Stephan Löhmann, Nicole Dickmeis, Wilhelm Koch, Dieter Weis-
haupt,  
 
CDU: 
Erika Lennartz, Regina Faschinger, Othmar Krauthausen, Heinz-Ludwig Schieren,  

   
b) Sachkundige Bürger 

 
SPD: 
Willi Broschk, Günter Sauer, Ilse Frohn 
 

 CDU: 
Ruth Felber, Jacqueline Mertens 
 
UWG: 
Peter Schubert 
 

 Bündnis 90/Die Grünen: 
Dietmar Widell 
 
FDP: 
Dorothea Weßels 
 

c) Sachkundige Einwohner: 
Peter-Heinz Bauer, Gerd Becker, Monika Leuchter, Wilfried Pinhammer, Anne Kreft 
 

d) Verwaltung 
Manfred Knollmann 
Winfried Effenberg 
Jürgen Rombach 
Elisabeth Dederichs 
Annika Schmitz 
Maria Matschiner 
 
Michaela Zentis – Schriftführerin 
 

e) Gäste 
Monika Boden-Marin u. Gisela Becker-Bonaventura 
Hasan Alagün 
 
Tagesordnung 
 
A Öffentlicher Teil 
 
A 1) Bestellung von Schriftführern 
 
A 2) Einführung und Verpflichtung des Sachkundigen Bürgers Günter Sauer;  
       § 67 Abs. 3 i.V.m. § 58 Abs. 2 GO NRW 



 
A 3) Genehmigung einer Niederschrift 
 
A 4) Seniorenzentrum, Marienstr. 7; 

         hier: Veranstaltung „Heiligabend nicht allein“ 
   

A 5) Anfragen und Mitteilungen 
 
     A 5.1  Bericht Widerspruchstelle ARGE im Kreis Aachen 
 
     A 5.2 Neue Organisationsstruktur des Sozialamtes  
  -Mündlicher Bericht- 
 
     A 5.3 Pflegewohngemeinschaft Neustraße 31 
  - Mündlicher Bericht der ambulanten Alten- und Krankenpflege 
 
     A 5.4 Mündlicher Bericht der Pflegeberatung Kreis Aachen 
    hier: Fragen zum Jahresbericht 2004 und Informationen zum  

   Demenzzentrum 
 

 
B Nichtöffentlicher Teil 
 
B 1)  Seniorenzentrum 
 
B 2)  Anfragen und Mitteilungen 
 
 
 
Sitzung 
 
A Öffentlicher Teil 
 
Frau Zollorsch eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Ganz besonders 
begrüßt sie die Presse und die anwesenden Gäste. 
 
Zu Punkt A 1 der Tagesordnung  
 
Bestellung von Schriftführern 
 
Zu Schriftführern für die Sitzungen des Sozial- und Seniorenausschusses werden 
Frau Annika Schmitz und Frau Maria Matschiner einstimmig bestellt. 
 
 
Zu Punkt A 2 der Tagesordnung 
 
Einführung und Verpflichtung des Sachkundigen Bürgers Günter Sauer  
§ 67 Abs. 3 i.V.m. § 58 Abs. 2 GO NRW 
 
Durch Frau Zollorsch erfolgt die Einführung und Verpflichtung des Sachkundigen 
Bürgers Günter Sauer.  
Die Verpflichtungsformel lautet: „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach 
bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des 
Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Esch-
weiler erfüllen werde.“  
 
 
 
 
 



Zu Punkt A 3 der Tagesordnung 
 
Genehmigung einer Niederschrift 
 
Die Niederschrift wird genehmigt.  Frau Zollorsch führt zu Punkt A 5 der Tagesord-
nung noch aus, dass in Eschweiler  keine 1- € Kräfte eingesetzt sind.  
 
Zu Punkt A 4 der Tagesordnung 
 
Seniorenzentrum, Marienstr. 7 
hier: Veranstaltung „Heiligabend nicht allein“ 
 
Am Heiligabend wird älteren allein lebenden Bürgern die Möglichkeit geboten, einige 
besinnliche Stunden in der Gemeinschaft mit anderen Senioren im Seniorenzentrum, 
Marienstraße 7 zu verbringen. 
 
Herr Löhmann stellt nochmals die hervorragenden Angebote des Seniorenzentrums 
heraus. Weiter sei festzustellen, dass aufgrund der steigenden Personenzahl der äl-
teren Menschen diese Angebote gerne und oft in Anspruch genommen werden. Der 
verstärkte Zulauf ist aber auch auf  durch Sponsoren aufgestellte Beschilderungen 
zurückzuführen, die auf die dortigen Angebote aufmerksam machen.  
 
Herr Koch bat darauf hin noch um Spenden, die im Seniorenzentrum den Senioren 
bei dieser Veranstaltung zukommen können. 
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschluss einstimmig zu. 
 
Zu Punkt A 5)  Anfragen und Mitteilungen 
 
A 5.1 Bericht Widerspruchsstelle ARGE im Kreis Aachen  
 
Herr Effenberg entschuldigt Herrn Graaf, der nicht an der Sitzung teilnehmen kann.  
Er gibt ergänzend zur Vorlage die von Herrn Graaf übermittelten aktuellen Zahlen be-
kannt.  
Derzeit sind insgesamt 1.102 Widersprüche bei der ARGE eingegangen. Davon sind 
bereits 787 endgültig erledigt und 315 noch in Bearbeitung. 
Klagen sind insgesamt 103 anhängig, von denen aber bereits 37 entschieden sind.  
66 Klagen sind noch offen, es liegen 3 Anträge einstweiligen Rechtsschutzes vor.  
 
Die Widerspruchstelle ist mit 4,5 Mitarbeitern besetzt, die sowohl aus Mitarbeitern der 
Bundesagentur als auch vom kommunalen Träger entsandt sind. Dies führt zu einem 
einheitlicheren Verfahren bei Widersprüchen und Klagen.  
 
Herr Löhmann schlägt vor, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses noch-
mals Herrn Graaf oder einen Teamleiter für Eschweiler einzuladen, um die Situation 
der ARGE in Eschweiler zu schildern. 
 
A 5.2 Neue Organisationsstruktur des Sozialamtes 

-Mündlicher Bericht- 
 

 Herr Effenberg stellt auf Wunsch des Ausschusses die neue Organisationsstruktur  
 des Sozialamtes vor. Seine Ausführungen sind als Anlage nochmals beigefügt. 
       
 Bzgl. der Abteilung für Integrationsangelegenheiten stellt Herr Rombach diese mit 

einem durch Folien unterstützten Vortrag kurz vor. Auch diese sind als Anlage beige-
fügt. 

 
 In der anschließenden Diskussion stellt Herr Löhmann fest, dass die VHS Eschweiler 

kreisweit die einzige ist, die Integrationskurse anbietet, die jedoch rechtlich gefordert 
werden. Herr Rombach erklärt, dass nur Eschweiler auch einen Integrationsbeauf-



tragten bzw. –rat hat. Auch sei mit der VHS – hier bes. Herrn Schmidt – verstärkt zu-
sammengearbeitet worden, da dieser sich bemüht diese Kurse rechtssicher gestalten 
zu können. 

 
Herr Weishaupt fragte nach, ob in Eschweiler mit ähnlichen Verhältnissen wie in 
Frankreich zu rechnen sei, wenn die Integration nicht vorangetrieben werde.  Dazu 
erläutert Herr Rombach, dass nicht nur die Integration sondern auch soziale Schwä-
chen dazu führen könnten. Im Straßenbereich sei die Gewaltbereitschaft derzeit nicht 
offensichtlich zu erkennen ist, jedoch wurde in seiner Abteilung die Erfahrung ge-
macht, dass die häusliche Gewalt immer mehr zunehme. 
 
Herr Koch merkte an, dass es bereits nach den gesamten Ausführungen bzgl. der jet-
zigen Organisation des Sozialamtes erkennbar sei, dass zukünftig das bisherige Per-
sonal die zu erwartenden Neufälle und Aufgaben nicht abdecken werden kann.  
 
Herr Löhmann merkte an, dass evtl. mit Entlastungen zu rechnen sei, wenn die AR-
GE funktionierte. Hierzu wies Herr Effenberg nochmals darauf hin, dass im Sozialamt 
ein völlig anderer Personenkreis betreut wird als in der ARGE und daher höhere Fall-
zahlen unvermeidbar sein werden. 
 
Frau Zollorsch dankt den Vortragenden für ihre Ausführungen.  
 
A 5.3 Pflegewohngemeinschaft Neustraße 31 
  - Mündlicher Bericht der ambulanten Alten- und Krankenpflege 
 
Durch Frau Boden-Marin (examinierte Krankenschwester) und Frau Becker-
Bonaventura (examinierte Altenpflegerin) wird die von ihnen betreute Pflegewohnge-
meinschaft in Eschweiler anhand eines Vortrages sowie einer Bild- u. Filmdokumen-
tation vorgestellt.  
Das Ziel der Pflegewohngemeinschaft ist es, pflegebedürftigen Menschen in häusli-
cher Umgebung zu betreuen, um auf diese Weise eine Heimunterbringung zu ver-
meiden. Derzeit leben 5 Frauen in der Eschweiler Pflege-WG in je einem Einzelwohn-
raum. Die Gemeinschaftsräume stehen allen Bewohnern gleichermaßen zur Verfü-
gung. Die hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt durch eine Haushälterin, die Pflege 
übt eine Pflegekraft nach den individuellen Pflegebedürfnissen des Einzelnen aus. 
Die Betreuung erfolgt derzeit an 12 Stunden täglich nach den Wünschen der Bewoh-
ner. Zur weiteren  Sicherheit ist in jedem Zimmer ein Hausnotruf installiert.  
 
In der anschließenden Fragerunde wird noch erläutert, dass die Pflegekosten indivi-
duell sind und zwischen 600,-- und 1200,00 Euro liegen. Es besteht eine Warteliste, 
da die Plätze begrenzt sind.  Hierzu wurde angemerkt, dass beabsichtigt ist, in Esch-
weiler eine weitere Pflegewohngemeinschaft für Demenzkranke einzurichten aber ei-
ne 6 Zimmer Wohnung schwer zu finden sei. Diesbzgl. ergeht an die Presse die Bitte, 
hierüber zu berichten.  
 
Herr Löhmann teilt noch mit, dass angestoßen durch den Ausschuss zwischenzeitlich 
in Eschweiler eine Reihe alternativer Wohnformen den Pflegemarkt bereichern.  
 
Frau Zollorsch bedankt sich bei den beiden Vortragenden und wünscht der Pflege-
wohngemeinschaft weiterhin viel Erfolg. 
 
A 5.4 Mündlicher Bericht der Pflegeberatung Kreis Aachen;  

hier: Fragen zum Jahresbericht 2004 und Informationen zum Demenz-
zentrum 

 
Fragen zum Jahresbericht 2004 werden nicht angebracht.  
Herr Alagün stellt daraufhin das neue Projekt des Demenz-Servicezentrums vor.  
Die diesbzgl. Unterlagen hat er zur Verfügung gestellt und sind als Anlage beigefügt.  
Frau Zollorsch bedankt sich für die Ausführungen und beendet den öffentlichen Teil 
um 19.30 Uhr 



 
           Anlage 1 
 
 
Ausführungen zur Organisationsstruktur des Sozialamtes 
 
 
Nach  Inkrafttreten zweier neuer Sozialgesetze zum 01.01.2005 . 
 

Sozialgesetzbuch II  Grundsicherung für Arbeitsuchende 
 

Sozialgesetzbuch XII Sozialhilfe und der darin erfolgten Integration des ehe-
maligen Grundsicherungsgesetzes (Gesetz über die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in 
das  SGB XII 

 
und dem  Außerkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes wurde eine neue  
Organisationsstruktur des bisherigen Sozialamtes notwendig. 
 
Das Inkrafttreten der neuen Sozialgesetze hatte gravierende Auswirkungen auf die Organi-
sation des hiesigen Sozialamtes. 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in die neue 
ARGE entsandt. 
 
Nach einer gesetzlich vorgesehen Übergangsregelung von 6 Monaten wurde zum 
01.07.2005 durch Vertrag zwischen dem Kreis Aachen und der Bundesagentur für Arbeit 
Aachen der Vertrag über die Gründung der Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Aachen 
geschlossen, die am 01.07.2005 offiziell den Dienstbetrieb aufgenommen hat. Die kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden haben durch Personalüberlassungsvertrag einen Großteil 
ihres Personals aus den ehemaligen Sozialämtern in die ARGE entsandt. Als Geschäftsfüh-
rer der ARGE wurde Herr Graaf gewählt, dem auch die Dienst- und Fachaufsicht übertragen 
wurde. Die ARGE Kreis Aachen ist flächendeckend im Kreis Aachen mit Außenstellen tätig – 
in Eschweiler im Rathaus in den ehemaligen Räumen des Sozialamtes – verfügt aber im 
Rathaus über ein eigenes EDV-Netz und eine eigene Telefonie. Sie ist rechtlich eine selb-
ständige Organisationseinheit. 
 
Träger des kommunalen Anteils der Leistungen im SGB II sind die Landkreise und kreisfrei-
en Städte – im übrigen die Bundesagentur für Arbeit. 
 
Träger der Leistungen im SGB XII – Sozialhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte sowie 
die Landschaftsverbände für bestimmte Leistungen. 
 
Während bis 31.12.2004 der Kreis Aachen im Rahmen des Kreis-Aachen-Modells sowohl die 
Aufgaben- als auch die Finanzverantwortung auf seine Städte und Gemeinden übertragen 
hatte, ist dies ab 01.01.2005 nicht mehr so der Fall – der Kreis hat lediglich die Aufgaben-
verantwortung auf die Städte übertragen – er bleibt selbst Finanzleister – über die Kreisum-
lage finanzieren die Städte und Gemeinden allerdings die Sozialhilfeaufwendungen. 
 
 
 
 
Zur neuen Organisationsstruktur des Sozialamtes: 
 
Das Eschweiler Sozialamt besteht derzeit aus 2 Abteilungen, wovon die Abteilung 500 als 
Leistungsabteilung schwerpunktmäßig die Aufgaben nach dem SGB XII und weiterhin die 
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz wahrnimmt.  
Abt. 501 befasst sich mit Integrationsangelegenheiten  und Leistungen nach dem AsylbLG 
(s. hierzu Anlage 2). 
 
 
 



 
In der Abteilung 500 werden im Rahmen der Aufgaben nach dem SGB XII in 3 Sachgebieten 
derzeit 447 Personen in 401 Fällen mit Grundsicherungsansprüchen im Alter und bei dauer-
hafter Erwerbsminderung betreut. Dies sind 43 Fälle mehr als zum Jahresende 2004, wobei 
die Fluktuation durch Zu- und Abgänge im Jahre 2005 insgesamt 125 Fälle betrug. Im Rah-
men dieser Leistungsansprüche sind gegenüber den Leistungen nach dem alten Grundsi-
cherungsgesetz hinzugekommen 

- Ansprüche auf einmalige Beihilfen in begrenztem Umfang, 
- Ansprüche für Haushaltshilfen, 
- Mehrbedarfe für kostenaufwändige Ernährung, 
- die Gewährung von Leistungen als Darlehen. 

 
Daneben werden in einem weiteren Sachgebiet die übrigen Leistungsempfänger nach dem 
SGB XII betreut. Hierzu zählen überwiegend 

- Hilfeempfänger unter 65 Jahren, die nicht auf Dauer erwerbsunfähig sind oder Alters-
rente beziehen, 

- pflegedürftige Hilfeempfänger, 
- Hilfeempfänger ohne Krankenversicherungsschutz, für die das Sozialamt die Kran-

kenhilfekosten zahlt. 
 

Dies sind aktuell 142 Personen in 101 Fällen, wobei die Fluktuation durch Zu- und Abgänge 
in 2005 bereits 70 Fälle betrug. 
Zusätzlich werden im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut 

- 50 sozialpädiatrische Fälle, 
- 15 Fälle mit Hilfe durch Gebärdendolmetscher, 
- 10 Fälle mit Bedarf für heilpädagogisches Reiten, 
- sowie 5 Fälle mit schulischem Integrationshelfer, familienunterstützendem Dienst und 

Autismustherapie. 
 

Bis auf die Vermittlung der Hilfeempfänger in Arbeit sind vom heutigen Sachbearbeiter also 
die gleichen Leistungsansprüche zu bearbeiten wie früher zu BSHG-Zeiten. 
 
Die hiesige Wohngeldstelle verliert zum 01.01.2005 zwar die Fälle, in denen vorrangig vor 
BSHG-Leistungen Wohngeldansprüche zu verwirklichen waren – jedoch sind durch jetzige 
Änderung zum Wohngeldgesetz rückwirkend ab 01.01.2001 ca. 400 Heimfälle mit Wohn-
geldansprüchen nachzubewilligen – eine Aufgabe, die erheblichen Nachforschungsaufwand 
bezüglich Bewilligungstatbeständen in der Vergangenheit erfordert. 
 
Seniorenarbeit und Versicherungsbüro haben angesichts der demografischen Entwicklung 
weiterhin für die Arbeit des Sozialamtes einen hohen Stellenwert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































